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§ 45. Ausnahmen in Einzelfällen. 

(1) Die Behörde kann auf Antrag durch Bescheid die Benützung von Straßen mit einem Fahrzeug 
oder einer Ladung mit größeren als den zulässigen Maßen und Gewichten bewilligen, wenn das Vorhaben 
im besonderen Interesse der österreichischen Volkswirtschaft liegt, sich anders nicht durchführen läßt und 
keine erheblichen Erschwerungen des Verkehrs und keine wesentlichen Überlastungen der Straße 
verursacht. Antragsberechtigt sind der Fahrzeugbesitzer oder die Person, für welche die Beförderung 
durchgeführt werden soll. Liegt bereits eine entsprechende kraftfahrrechtliche Bewilligung vor, so ist eine 
Bewilligung nach diesem Absatz nicht erforderlich. 

(2) In anderen als in Abs. 1 bezeichneten Fällen kann die Behörde Ausnahmen von Geboten oder 
Verboten, die für die Benützung der Straßen gelten, auf Antrag bewilligen, wenn ein erhebliches 
persönliches (wie zB auch wegen einer schweren Körperbehinderung) oder wirtschaftliches Interesse des 
Antragstellers eine solche Ausnahme erfordert, oder wenn sich die ihm gesetzlich oder sonst obliegenden 
Aufgaben anders nicht oder nur mit besonderen Erschwernissen durchführen ließen und weder eine 
wesentliche Beeinträchtigung von Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, noch 
wesentliche schädliche Einwirkungen auf die Bevölkerung oder die Umwelt durch Lärm, Geruch oder 
Schadstoffe zu erwarten sind. 

(2a) Die Behörde hat Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten (§ 42 Abs. 6 
und § 43 Abs. 2 lit. a) nur für Fahrten zu bewilligen, die ausschließlich der Beförderung von Milch, 
Schlacht- und Stechvieh, leicht verderblichen Lebensmitteln im Sinne des § 42 Abs. 3a, von periodischen 
Druckwerken, unaufschiebbaren Reparaturen an Kühlanlagen oder dem Einsatz von Fahrzeugen des 
Straßenerhalters zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs dienen. In allen anderen Fällen ist eine 
Ausnahmebewilligung nur zu erteilen, wenn daran ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. Der 
Antragsteller hat in beiden Fällen glaubhaft zu machen, daß die Fahrt weder durch organisatorische 
Maßnahmen noch durch die Wahl eines anderen Verkehrsmittels vermieden werden kann. 
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(2b) Eine Bewilligung nach Abs. 2 kann auch für alle Straßenbenützungen des Antragstellers von der 
annähernd gleichen Art für die Dauer von höchstens zwei Jahren, nach Abs. 2a für die Dauer von 
höchstens sechs Monaten, erteilt werden, wenn für die Dauer dieser Befristung eine erhebliche Änderung 
der Verkehrsverhältnisse nicht zu erwarten ist. 

(2c) Soll sich die Bewilligung einer Ausnahme gemäß Abs. 1 bis 2a auf Antrag auf zwei oder 
mehrere Bundesländer erstrecken, ist zur Erteilung der Bewilligung jene Landesregierung zuständig, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich die Fahrt beginnt, bei Fahrten aus dem Ausland kommend jene 
Landesregierung, deren örtlicher Wirkungsbereich zuerst befahren wird; das Einvernehmen mit den 
übrigen in Betracht kommenden Landesregierungen ist herzustellen. 

(3) Eine Bewilligung (Abs. 1, 2, 2a, 4 oder 4a) ist, wenn es die Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs oder der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt erfordert, bedingt, befristet, 
mit Auflagen oder unter Vorschreibung der Benützung eines bestimmten Straßenzuges zu erteilen. Die 
Behörde hat im Falle einer Bewilligung nach Abs. 1 den Ersatz der dem Straßenerhalter aus Anlaß der 
ausnahmsweisen Straßenbenützung erwachsenden Kosten (z. B. für die Stützung von Brücken, für die 
spätere Beseitigung solcher Vorkehrungen und für die Wiederinstandsetzung) und, wenn nötig, eine vor 
der ersten ausnahmsweisen Straßenbenützung zu erlegende angemessene Sicherheitsleistung 
vorzuschreiben. 

(4) Eine Bewilligung kann für die in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 angegebenen 
Kurzparkzonen auf die Dauer von höchstens zwei Jahren erteilt werden, wenn der Antragsteller in dem 
gemäß dieser Verordnung umschriebenen Gebiet wohnt und dort auch den Mittelpunkt seiner 
Lebensinteressen hat und ein persönliches Interesse nachweist, in der Nähe dieses Wohnsitzes zu parken 
und 

 1. Zulassungsbesitzer oder 

 2. dauernd ausschließlicher Nutzer eines Kraftfahrzeugs ist, der nachweist, dass er ein 
Dauerschuldverhältnis (insbesondere Leasingvertrag oder Mietvertrag) über einen Zeitraum von 
mindestens 4 Monaten hat oder nachweist, dass ihm ein arbeitgebereigenes oder von seinem 
Arbeitgeber geleastes Kraftfahrzeug zur Privatnutzung überlassen wird. 

(4a) Eine Bewilligung kann für die in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 1 angegebenen 
Kurzparkzonen auf die Dauer von höchstens zwei Jahren im notwendigen zeitlichen Ausmaß erteilt 
werden, wenn der Antragsteller zu dem in der Verordnung gemäß § 43 Abs. 2a Z 2 umschriebenen 
Personenkreis gehört und 

 1. Zulassungsbesitzer oder dauernd ausschließlicher Nutzer eines Kraftfahrzeuges ist, der 
nachweist, dass er ein Dauerschuldverhältnis (insbesondere Leasingvertrag oder Mietvertrag) 
über einen Zeitraum von mindesten 4 Monaten hat oder nachweislich ein arbeitgebereigenes 
Kraftfahrzeug beruflich benützt, und 

 2. entweder die Tätigkeit des Antragstellers ohne Bewilligung erheblich erschwert oder unmöglich 
wäre, oder die Erteilung der Bewilligung im Interesse der Nahversorgung liegt. 

(5) Behördliche Erledigungen gemäß den vorstehenden Absätzen können im Wege der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung ohne Unterschrift hergestellt und ausgefertigt werden. 
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